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1. Einleitung

Die Lenk- und Ruhezeiten für Fahrzeuge mit einem zulässigen
Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t sind europaweit einheitlich

geregelt. Bis vor 3 Jahren waren die Vorschriften der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 3820/85 maßgeblich. Zum 11.4.2007 er-
folgte die Ablösung durch die Verordnung (EG) Nr. 561/2006.1

Mangels rechtzeitiger Anpassung der maßgeblichen deutschen

Normen an die EU-Verordnung bestand in Deutschland vorü-
bergehend zunächst eine Regelungslücke, mit der Folge, dass
verschiedene Verstöße gegen die Vorschriften der Lenk- und
Ruhezeiten nicht geahndet werden konnten. Diese wurde je-
doch durch das dritte Gesetz zur Änderung des Fahrpersonalge-

setzes vom 6.7.2007 sowie die Zweite Verordnung zur Ände-
rung fahrpersonalrechtlicher Vorschriften vom 22.1.2008
geschlossen.
Die wesentlichen Ziele, die der Verordnungsgeber mit dieser
Novellierung der Vorschriften verfolgt hat, sind neben der

Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr, die Gewähr-
leistung einer einheitlichen Handhabung innerhalb der Mit-
gliedstaaten, eine grenzüberschreitende Verbesserung und
Überwachung der Sozialvorschriften im Straßenverkehr, eine
Vereinfachung und Klarheit der bisherigen Regelungen sowie

eine Anpassung an die Kontrollgeräteverordnung (EWG)
Nr. 3821/85, um die Kontrolleffizienz zu erhöhen. So werden
gem. Art. 1 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 durch diese
Verordnung Vorschriften zu den Lenkzeiten, Fahrtunterbre-
chungen und Ruhezeiten für Kraftfahrer im Straßengüter- und

Straßenpersonenverkehr festgelegt, um die Bedingungen für
den Wettbewerb im Straßenverkehrsgewerbe anzugleichen
und die Arbeitsbedingungen sowie die Straßensicherheit zu
verbessern. Ziel dieser Verordnung ist es ferner, zu einer
besseren Kontrolle und Durchsetzung durch die Mitgliedstaa-

ten sowie zu einer besseren Arbeitspraxis innerhalb des Stra-
ßenverkehrsgewerbes beizutragen.

2. Bußgeldkatalog

Gleichzeitig wurde in Deutschland durch den Länderaus-
schuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik ein neuer

Buß- und Verwarnungsgeldkatalog zum Fahrpersonalrecht
erarbeitet. Denn vor dem Hintergrund der neuen rechtlichen
Grundlagen war es aus Sicht des Länderausschusses für Ar-
beitsschutz und Sicherheitstechnik erforderlich, die Grund-

sätze zur Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen,
aber auch die einzelnen Bußgeldsätze für Verstöße gegen die
Sozialvorschriften im Straßenverkehr und andere fahrper-
sonalrechtliche Vorschriften zu überarbeiten. Insbesondere

die europäischen Schutzziele, wie der Schutz des Einzelnen
vor Überlastung, die Verkehrssicherheit und Wettbewerbs-
fähigkeit, aber auch die Harmonisierung der Bußgelder in
Europa, sollen dabei berücksichtigt worden sein. Die Vor-
gaben der Europäischen Gemeinschaft, dass Sanktionen für

Verstöße nicht nur wirksam und verhältnismäßig, sondern
auch abschreckend und nicht diskriminierend sein sollen,2

sind nach Angaben der Verfasser genauso in die Überlegun-
gen einbezogen worden wie die Erfahrungen der Vergangen-
heit. Dort, wo sich in der Vergangenheit gezeigt habe, dass das

begangene Unrecht eher als niedrig zu werten ist, sind die
Bußgeldsätze abgesenkt worden, weshalb geringfügige Ver-
stöße auch weiterhin moderat geahndet werden könnten, z.B.
mit einem Verwarngeld. Darüber hinaus sollte weiterhin
sichergestellt werden, dass bei der Ahndung von Verstößen

bundesweit einheitliche Bußgeldsätze zugrunde gelegt wer-
den.
In der Praxis zeigt sich jedoch, dass die Anwendung der in
diesem Bußgeldkatalog benannten Regelsätze allzu häufig zu
einer völlig unverhältnismäßigen Ahndung führt und auch je

nach Bundesland und Verfolgungsbehörde unterschiedliche
Maßstäbe angesetzt werden. Im Rahmen der Verteidigung
sollte daher immer erst einmal darauf hingewiesen werden,
dass dieser Bußgeldkatalog nicht bindend ist:
Denn im Gegensatz zum bundeseinheitlichen Bußgeldkatalog

für Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten, der in Form einer

1 Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlamentes und des
Rates vom 15.3.2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften
im Straßenverkehr und zur Änderung der Verordnungen (EWG)
Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie Aufhebung der
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates (Neuregelung der Vorschrift
über Lenk- und Ruhezeiten).

2 Erwägungsgrund Nr. 26 zur VO (EG) 561/06.
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Rechtsverordnung ausgestaltet ist (sog. BKatV) und der Ver-
einheitlichung von Massenordnungswidrigkeiten dient, ist der

Buß- und Verwarngeldkatalog für Zuwiderhandlungen gegen
die Sozialvorschriften im Straßenverkehr nicht bindend. Ab-
weichend von dem Bußgeldkatalog auf dem Gebiet des all-
gemeinen Verkehrsrechts, der unter maßgeblicher Mitarbeit
erfahrener Verkehrsrichter erstellt wurde, handelt es sich

nämlich bei dem Bußgeldkatalog für die Verstöße nach dem
Fahrpersonalgesetz lediglich um eine Handlungsanweisung
für die Mitarbeiter der für die Durchführung der Sozialvor-
schriften im Straßenverkehr zuständigen Aufsichtsbehörden
und den Versuch einer verwaltungsinternen Vereinheitlichung

für die gleichmäßige Ahndung gleich gelagerter Verstöße. So
wurde auch zahlreich obergerichtlich entschieden, dass die
außerhalb der Ermächtigung nach § 26a StVG ergangenen
Bußgeldkataloge – wie der für Verstöße nach dem Fahrper-
sonalgesetz – trotz Vorliegen einer Indizwirkung grundsätz-

lich nicht verbindlich sind, weshalb die Sätze des jeweiligen
Bußgeldkataloges auf ihre Angemessenheit im Einzelfall zu
überprüfen sind.3

Die im Buß- und Verwarngeldkatalog bestimmten Beträge

sind Regelsätze, die von vorsätzlicher Begehungsweise und
gewöhnlichen Tatumständen ausgehen. Aus diesem Grund
sind die Bußgeldbehörden gehalten, objektive und subjektive
Tatumstände, die die Handlung im Vergleich zum Regelfall
als weniger schwerwiegend oder auch schwerwiegender kenn-

zeichnen, zugunsten oder zuungunsten des Betroffenen zu
berücksichtigen und somit im Einzelfall vom Regelsatz ab-
zuweichen.

3. Überblick über Zuwiderhandlungen

Auf Grund der Vielzahl von möglichen Zuwiderhandlungen,
können im Folgenden nur die am häufigsten vorkommenden
Verstöße und deren Ahndung dargelegt werden. Die Bußgeld-

vorschriften sind in den §§ 8, 8a FPersG enthalten, welche
durch die §§ 21 ff. FPersV konkretisiert werden. Sie beinhal-
ten Höchstgeldbußen, welche für den Fahrer pro Tat auf
5.000,– EUR, für den Unternehmer auf 15.000,– EUR be-
schränkt sind.

a. Verstçße gegen Lenk- und Ruhezeiten sowie
Lenkzeitunterbrechungen

Gemäß § 20a FPersV sind die Unternehmen dazu angehalten,
ihren Betrieb nach Maßgabe des Art. 10 der Verordnung (EG)
Nr. 561/2006 zu organisieren. In erster Linie verpflichtet dies
die Unternehmer dazu, die Tourenplanung so vorzunehmen,
dass die Fahrer Lenkzeiten, Ruhezeiten und Fahrtunterbre-

chungen ordnungsgemäß einhalten können. Darüber hinaus
hat neben einer ordnungsgemäßen Anweisung der Fahrer auch

eine regelmäßige Überprüfung über die Einhaltung der Vor-
schriften stattzufinden.

Dementsprechend muss der Unternehmer gem. § 1 Abs. 5
FPersV dafür Sorge tragen, dass die Lenk- und Ruhezeiten
eingehalten werden. Verstößt er hiergegen, begeht er eine
Ordnungswidrigkeit nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 FPersV i.V.m.
§ 8 Abs. 1a Nr. 1a FPersG.

aa. Lenkzeit

Gemäß Art. 6 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 darf die
tägliche Lenkzeit 9 Stunden grundsätzlich nicht überschrei-

ten. Überschreitet der Fahrer seine zulässige Tageslenkzeit,
beträgt die Geldbuße bei Überschreiten bis zu 60 Minuten
30,– EUR, bei Überschreiten von mehr als 1 Stunde bis zu
2 Stunden 30,– EUR je angefangene 1/2 Stunde und bei Über-
schreiten von mehr als 2 Stunden je angefangene 1/2 Stunde

sogar 60,– EUR. Für den Unternehmer beträgt die Regelgeld-
buße bei Überschreiten bis zu 2 Stunden je angefangene
1/2 Stunde bereits 90,– EUR und bei Überschreiten von mehr
als 2 Stunden je angefangene 1/2 Stunde sogar 180,– EUR.

bb. Ruhezeit

Gemäß Art. 8 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 muss der
Fahrer tägliche und wöchentliche Ruhezeiten einhalten. Für

die Berechnung der täglichen Ruhezeit ist dabei auf einen
Bezugszeitraum von 24 Stunden abzustellen, der nicht mit
dem Kalendertag identisch zu sein braucht. Dies bedeutet,
dass der Fahrer innerhalb von 24 Stunden nach dem Ende der
vorangegangenen Ruhezeit eine neue Ruhezeit einlegen muss.

Die tägliche Ruhezeit beträgt grundsätzlich mindestens
11 zusammenhängende Stunden, wobei diese an 3 Tagen pro
Woche auf 9 Stunden reduziert werden kann. Jede Unter-
brechung dieses Zeitraums durch eine Fahrtätigkeit führt
dazu, dass nach deren Beendigung die Zeit von 11 bzw.

9 Stunden erneut zu laufen beginnt. Hält ein Fahrer die
täglichen Ruhezeiten nicht ein, liegt die Geldbuße für den
Fahrer bei Unterschreiten bis zu 3 Stunden je angefangener
Stunde bei 30,– EUR und bei Unterschreiten von mehr als 3
Stunden je angefangener Stunde sogar bei 60,– EUR. Der

Unternehmer wird für solche Verstöße härter bestraft, indem
die Regelgeldbuße für die Nichteinhaltung der Ruhezeit durch
den Fahrer bei Unterschreiten bis zu 3 Stunden je angefange-
ner Stunde 90,– EUR und bei Unterschreiten von mehr als 3
Stunden je angefangene Stunde sogar 180,– EUR beträgt.

Praxistipp:

Es sollte die Qualität der vorgeworfenen Zuwiderhandlung
geprüft werden, da in ihrem Unrechtsgehalt erheblich
voneinander abweichende Verstöße durch die vorgege-

3 Vgl. OLG Karlsruhe, VRS 108, 63–66, OLG Hamm, VRS 91, 156 ff.;
OLG Köln, VRS 59, 393 ff.; OLG Karlsruhe, VRS 67, 475.
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bene schematische Berechnungsweise zu einer ähnlichen
Bußgeldhöhe führen können. Dies sollte spätestens vor

Gericht thematisiert und mit Augenmaß korrigiert werden.
Hat ein Fahrer bspw. statt der erforderlichen Ruhezeit von
9 Stunden nur eine solche von 8 Stunden eingelegt, werden
nach obergerichtlicher Rspr. die Lenkzeiten dieses Tages
mit allen nachfolgenden Lenkzeiten addiert, die nicht

durch eine ausreichende Ruhezeit unterbrochen wurden.4

Dadurch kann es im Einzelfall zu einer erheblichen Tages-
lenkzeitüberschreitung in Tateinheit miteiner Verkürzung
der vorgeschriebenen Tagesruhezeit kommen. Diese aber
mit den Regelsätzen des Bußgeldkataloges zu ahnden,

wäre vollkommen unverhältnismäßig.5 Denn der Zweck
der Sozialvorschriften, die Teilnahme übermüdeter Fahrer
am Straßenverkehr zu verhindern, wäre in dem vorgenann-
ten Beispiel gerade nicht gefährdet, da bei einer Ruhe-
pause von 8 Stunden von einer Übermüdung ernstlich

nicht gesprochen werden kann.

cc. Fahrtunterbrechung

Gemäß Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 ist nach einer
Lenkzeit von 4 1/2 Stunden eine Lenkunterbrechung von min-
destens 45 Minuten einzulegen, wenn danach weitergefahren
und keine Ruhezeit begonnen werden soll. Im Gegensatz zur

Rechtslage bis April 2007, nach welcher dieser Zeitraum in drei
Abschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten unterteilt wer-
den durfte, regelt Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006
nunmehr, dass nur noch zwei Teilunterbrechungen zulässig
sind, wobei die erste mindestens 15 Minuten, die zweite min-

destens 30 Minuten betragen muss. Verstöße hiergegen können
unterschiedlich geahndet werden. So sieht der Bußgeldkatalog
zum einen den Verstoß vor, die Fahrtunterbrechung zu spät
eingelegt zu haben, was für den Fahrer bei Überschreiten bis
zu 60 Minuten 30,– EUR und danach bereits je angefangener

weiteren 1/2 Stunde 30,– EUR bzw. 90,– EUR für den Unterneh-
mer kostet. Zum anderen gibt es den Verstoß, die Fahrtunter-
brechung verkürzt zu haben. Für den Fahrer beträgt der Regel-
satz hierfür bei Unterschreiten bis zu 15 Minuten 30,– EUR,
während der Unternehmer 90,– EUR bezahlen soll. Schließlich

ist bei Unterschreiten von mehr als 15 Minuten und je angefan-
gener weiteren 1/4 Stunde eine Geldbuße von 60,– EUR für den
Fahrer bzw. 180,– EUR für den Unternehmer vorgesehen.

Praxistipp:

Auch hier sollte man sich die eingelegten Fahrtunterbre-
chungen genauer anschauen und nachrechnen, wann diese
genau gemacht wurden. War ein Fahrer bspw. 4 Stunden
35 Minuten unterwegs und hat er während dieser Zeit
lediglich eine Pause von 15 Minuten gemacht, werfen die

Verwaltungsbehörden regelmäßig den Verstoß der ver-
kürzten Fahrtunterbrechung vor. Da eine Verkürzung von
30 Minuten vorliegt, würde die Regelgeldbuße 120,– EUR

betragen. Hat der Fahrer nach den gefahrenen 4 Stunden
35 Minuten aber eine 45-minütige Fahrtunterbrechung

gemacht, dürfte dem Einwand, dass die Fahrtunterbre-
chung nur 5 Minuten zu spät eingelegt wurde, gefolgt
werden. Dieser Verstoß kostet den Fahrer dann 30,– EUR.

dd. Gesamtlenkzeit während zweier aufeinander

folgender Wochen

Nach Art. 6 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 darf
die summierte Gesamtlenkzeit während zweier aufeinander

folgender Wochen 90 Stunden nicht überschreiten. Verstöße
hiergegen werden wie folgt geahndet. Eine Überschreitung bis
zu zwei angefangenen Stunden kann mit einer Geldbuße i.H.v.
einmalig 30,– EUR geahndet werden. Bei Überschreiten einer
Gesamtlenkzeit von mehr als 92 bis 108 Stunden beträgt die

Regelgeldbuße für den Fahrer aber bereits je angefangener
Stunde 30,– EUR und für den Unternehmer 90,– EUR. Bei
einer Überschreitung von mehr als 108 Stunden droht dem
Fahrer je angefangener Stunde schließlich eine Geldbuße

i.H.v. 60,– EUR und dem Unternehmer i.H.v. 180,– EUR.

Praxistipp:

Liegt ein Verstoß gegen die Vorschriften über die Gesamt-
lenkzeit während zweier aufeinander folgender Wochen

vor, entfaltet dieser Verstoß eine Klammerwirkung hin-
sichtlich sämtlicher Lenk- und Ruhezeitenverstöße, die
während dieses Zeitraums begangen wurden. Dies wie-
derum führt dazu, dass nur eine Geldbuße für die Über-
schreitung der Doppelwochenlenkzeit festzusetzen ist, bei

welcher das Bußgeld durch die tateinheitlich mitverwirk-
lichten Verstöße maßvoll6 erhöht werden kann.7 Widrigen-
falls liegt eine unzulässige Doppelverwertung vor.

b. Verstçße gegen die Vorschriften von
Arbeitszeitnachweisen

Sowohl der Unternehmer als auch der Fahrer haben gem.

Art. 13 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 dafür zu sorgen,
dass das Kontrollgerät einwandfrei funktioniert und ordnungs-
gemäß genutzt wird. Handelt es sich um ein digitales Kontroll-
gerät muss auch die ordnungsgemäße Funktion und Nutzung
der Fahrerkarte sichergestellt werden. Geschieht dies nicht,

kann gegen den Fahrer je Arbeitsschicht eine Geldbuße i.H.v.
250,– EUR und gegen den Unternehmer i.H.v. 750,– EUR
festgesetzt werden.

4 OLG Köln NZV 1989, 484; OLG Frankfurt DAR 2001, 375.
5 Vgl. hierzu auch OLG Hamm VRS 91, 156 ff.
6 Siehe unten Ziffer 4f (Tateinheit).
7 Vgl. OLG Frankfurt, NStZ-RR 2010, 355–357; OLG Koblenz, SVR 2010,
341–343.
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Eine Geldbuße i.H.v. 75,– EUR ist für einen Fahrer vorgese-
hen, der bei Betriebsstörungen des Kontrollgerätes die erfor-

derlichen handschriftlichen Eintragungen auf dem Schaublatt
nicht anfertigt bzw. es bei Verlust, Diebstahl oder Beschädi-
gung der Fahrerkarte unterlässt, die vorgeschriebenen Ausdru-
cke und Eintragungen vorzunehmen, oder den Zeitgruppen-
schalter nicht oder nicht richtig betätigt. Dies wiederum nur,

wenn dadurch die Kontrolle erschwert wird. Ist eine Kontrolle
nicht möglich, beträgt die Regelgeldbuße 250,– EUR je
24-Stunden-Zeitraum. Für den Unternehmer ist diesbezüglich
grundsätzlich keine Ahndung vorgesehen, da die ordnungs-
gemäße Vornahme von Aufzeichnungen während der Fahrt

allein im Einflussbereich des Fahrers steht. Eine Ahndung
kommt allerdings dann in Betracht, wenn der Fahrer wieder-
holt wegen Zuwiderhandlungen in diesem Bereich auffällig
wird, da dieser Umstand eine Aufsichtspflichtverletzung nach
§ 130 OWiG begründen könnte.

Kann der Fahrer für die Tage, an denen er kein Fahrzeug
geführt bzw. andere Tätigkeiten ausgeübt hat, keine Beschei-
nigung nach § 20 FPersV vorlegen, beträgt die Regelgeldbuße
je 24-Stunden-Zeitraum 75,– EUR bzw. 250,– EUR, wenn die

Kontrolle dadurch unmöglich wird. Hat der Unternehmer
diese nicht rechtzeitig ausgestellt oder dem Fahrer nicht recht-
zeitig ausgehändigt, kann gegen ihn je 24-Stunden-Zeitraum
eine Geldbuße i.H.v. 250,– EUR festgesetzt werden. Diese
erhöht sich auf 750,– EUR, wenn die Kontrolle dadurch nicht

nur erschwert, sondern unmöglich ist.

Praxistipp:

Sollte die Bescheinigung nach § 20 FPersV zwar aus-
gestellt, dem Fahrer aber nicht rechtzeitig übergeben wor-

den sein, sollte die Bescheinigung in jedem Falle nach-
gereicht werden. In diesem Fall kann dem Betroffenen nur
vorgeworfen werden, dass die Kontrolle erschwert wurde,
nicht auch, dass sie unmöglich war.8 Gleiches gilt grund-
sätzlich bei nicht mitgeführten Schaublättern, die der Fah-

rer nicht vorzeigen kann, weil er sie z.B. als Springer in
einem anderen Fahrzeug vergessen hat. Hierbei sollte
allerdings zuvor überprüft werden, ob sich aus den Schau-
blättern schwerwiegende Verstöße ergeben. Ansonsten
kann aus der freiwilligen und zu diesem Zeitpunkt nicht

erforderlichen Herausgabe im Zweifel eine noch höhere
Geldbuße erwachsen.

4. Erhçhung oder Ermäßigung der Regelsätze;
Grundlagen für die Zumessung der
Geldbußen

a. Qualität der Verstçße

Eine Ermäßigung des Regelsatzes kommt u.a. in Betracht,
wenn unter Berücksichtigung des Einzelfalls der Vorwurf, der

dem Betroffenen zu machen ist, geringer erscheint, als übliche
Zuwiderhandlungen.9

Praxistipp:

Kann bspw. ein Fahrer wegen störender Geräusche nicht
schlafen (z.B. Kühlung eines neben ihm parkenden Tank-
lasters) und nimmt er daraufhin ein kurzes nächtliches

Umparken während einer Ruhezeit in Kauf, wäre die
Ruhezeit auf Grund der kurzen Unterbrechung nicht zu
berücksichtigen. Trotz faktisch ausreichender Ruhe würde
die Tageslenkzeit des nächsten Tages als Lenkzeitüber-
schreitung von 10 Stunden (1.200,– EUR Bußgeld)10 be-

wertet werden. Hier kann eine sachgerechte und angemes-
sene Entscheidung nur über eine erhebliche Absenkung
des Bußgeldes erfolgen.

b. Vorsatz/Fahrlässigkeit

Da die Verfolgungsbehörden üblicherweise entsprechend der

Regelsätze von vorsätzlicher Begehungsweise ausgehen, ist
stets zu prüfen, ob nicht auch Fahrlässigkeit vorliegen könnte.
Denn bei fahrlässigem Handeln sind die im Bußgeldkatalog
genannten Beträge auf die Hälfte zu ermäßigen.

Praxistipp:

Begeht der Fahrer gravierende Verstöße gegen die Lenk-
und Ruhezeiten, wird die Annahme des Vorsatzes meist
berechtigt sein. Handelt es sich jedoch um geringfügige
Abweichungen von wenigen Stunden oder gar Minuten,

kann eine fahrlässige Begehungsweise gut begründet wer-
den. Dies nicht nur, wenn das Fahrzeug noch über ein
analoges Kontrollgerät verfügt, bei welchem der Fahrer
mangels Erlaubnis, das Schaublatt herauszunehmen, theo-
retisch handschriftlich Buch darüber führen muss, zu wel-

chen Zeiten er seine Fahrt angetreten und Unterbrechun-
gen eingelegt hat. Zwar erinnern digitale Kontrollgeräte
den Fahrer grundsätzlich zu gegebener Zeit durch ein
Warnsignal, eine Lenkzeitunterbrechung einzulegen. Ge-
rade die digitalen Kontrollgeräte der ersten Generation,

die noch in vielen Fahrzeugen eingebaut sind, geben
Warnsignale aber nur bei bestimmten Verstößen ab (dro-
hende Lenkzeitüberschreitung) oder teilen dem Fahrer
mit, alles richtig gemacht zu haben, obwohl die Verfol-
gungsbehörden einen Verstoß ahnden würden. Macht ein

8 Vgl. Drucksache 14/4422, Landtag von Baden-Württemberg – Petition
14/2948.

9 Vgl. z.B. Punkt 3.3.1 der Handlungsanleitung „Buß- und Verwarnungs-
geldkataloge zum Fahrpersonalrecht“.

10 Nicht abschließend geklärt ist, ob die erhöhte Geldbuße von 60,– EUR je
angefangener 1/2 Stunde bei Überschreiten der zulässigen Lenkzeit von
mehr als 2 Stunden tatsächlich auch rückwirkend für die ersten beiden
Stunden gilt.
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Fahrer z.B. erst eine Fahrtunterbrechung von 16 Minuten
und hält nun an, um den zweiten, 30-minütigen Teil der

Fahrtunterbrechung einzulegen, zeigt das Gerät bereits
nach 29 Minuten an, dass die 45-minütige Fahrtunterbre-
chung ordnungsgemäß eingelegt wurde und er weiterfah-
ren kann. Befolgt er diese Angabe, könnte die Verfol-
gungsbehörde die Pausenaufteilung bei Annahme von

Vorsatz mit einer Geldbuße von 120,– EUR ahnden.
Ferner geben viele Geräte keine Warnsignale ab, wenn
die Ruhezeit nicht eingehalten wird, weil der Fahrer mor-
gens zu früh losfährt. Fahrlässigkeit lässt sich daher auch
hier noch auf vielfältige Weise (z.B. Irrtum über die Start-

oder Pausenzeiten) gut begründen.

Bei Verfahren gegen den Unternehmer oder Disponenten ist
üblicherweise zunächst von Fahrlässigkeit auszugehen, die
darin begründet ist, dass er bei der Planung der Tour fälsch-

licherweise davon ausging, sie sei unter Einhaltung der Lenk-
und Ruhezeiten zu bewältigen. Vorsatz kommt hingegen in
Betracht, wenn Anhaltspunkte für positives Wissen des Dis-
ponenten vorliegen, dass die geplante Tour unter Beachtung

der Vorschriften kaum einzuhalten ist. So wenn er bereits
mehrfach wegen Verstößen aufgefallen ist und z.B. erneut
dieselbe Tour disponiert, obwohl er auf Grund eines anderen
Verfahrens bereits wissen musste, dass sie unter Einhaltung
der Vorschriften nicht durchführbar ist.

c. Wirtschaftliche Verhältnisse

Bei Vorliegen schlechter wirtschaftlicher Verhältnisse des

Betroffenen können die Regelsätze ermäßigt werden. Da die
Geldbußen im Bereich der Zuwiderhandlungen gegen die
Sozialvorschriften verhältnismäßig hoch sind, kann auf Grund
der teilweise geringen Einkommen der Kraftfahrer eine erheb-
liche Reduzierung erzielt werden.11

Praxistipp:

Nicht selten wird bei Erwähnung der schlechten wirtschaft-
lichen Verhältnisse darauf hingewiesen, dass eine Raten-
zahlung möglich ist. Das OLG Frankfurt hat in seiner

letzten Entscheidung12 vom 13.7.2010 auch noch einmal
klargestellt, dass bei der Verhängung der Geldbuße eine
kritische Prüfung vorzunehmen ist. Zwar sei das Gefähr-
dungspotential übermüdeter Fahrer von Lkw im Straßen-
verkehr erheblich, jedoch müsse das Sanktionsgefüge zum

Einen innerhalb der Norm, aber auch im Ganzen, im Blick
behalten werden. Es handele sich (nur) um Ordnungswid-
rigkeiten, die bei Anwendung des Buß- und Verwarnungs-
geldkatalogs Bußgelder ergeben, die Geldstrafen überstei-
gen, die für wesentlich gefährlichere Verkehrsstraftaten

wie z.B. Trunkenheit im Verkehr verhängt werden.

d. Einsicht des Betroffnen

Eine Ermäßigung kommt des Weiteren in Betracht, wenn der
Fahrer geständig ist und sich einsichtig zeigt.13

e. Erhçhungen

Dagegen kann der Regelsatz erhöht werden, wenn der Betrof-
fene wiederholt Verstöße gegen seine Pflichten die Sozial-
vorschriften betreffend begeht, wobei ein Zeitraum von
2 Jahren zu berücksichtigen ist.14 Dies allerdings auch nur in

dem Fall, dass die Ahndung des Vorverstoßes bereits Warn-
wirkung entfalten konnte. Ferner kommt eine Erhöhung in
Betracht, wenn der Täter besondere wirtschaftliche Vorteile
aus der Tat gezogen hat oder wenn der Betroffene durch sein
Verhalten eine besondere Gefährdung verursacht hat.

f. Tateinheit

Bei mehreren tateinheitlich begangenen Verstößen – durch ein
und dieselbe Handlung werden mehrere Vorschriften oder eine
Vorschrift mehrmals verletzt, § 19 OWiG – ist nur eine
Geldbuße festzusetzen. In der Praxis wird die Bußgeldbemes-
sung über verwaltungsinterne Richtlinien vorgenommen. Da-

nach ist zunächst festzustellen, für welchen Verstoß im kon-
kreten Fall die höchste Einzelgeldbuße festzusetzen wäre.
Dieser ist sodann für die weitere Berechnung zugrunde zu
legen. Diesem Betrag sind im Weiteren 50 % der Bußgeld-
beträge hinzuzurechnen, die für die anderen Verstöße anzuset-

zen wären. Wurde eine Bußgeldvorschrift mehrfach verletzt,
ist für den ersten Fall der volle Regelsatz und für die weiteren
Fälle nur jeweils 50 % zu berechnen. Die Obergrenzen bilden
die zulässigen Höchstgeldbußen von 5.000,– EUR beim Fahrer
bzw. 15.000,– EUR beim Unternehmer. Von Tateinheit ist

i.d.R. auszugehen, wenn durch eine Verkürzung der Ruhezeit
die Lenkzeit des nächsten Tages der des Vortages zuzurechnen
ist, es also durch die Ruhezeitverkürzung zu einer Lenkzeit-
überschreitung kommt.

Praxistipp:

In der Praxis ist häufig zu beobachten, dass bei Verfahren
gegen den Unternehmer die Einzelgeldbußen addiert wer-
den, so dass es z.B. bei Betriebsprüfungen nicht selten zu
Bußgeldbescheiden im sechsstelligen Bereich kommt.

Dies ist zumeist fehlerhaft, da in aller Regel Tateinheit

11 Vgl. z.B. Punkt 3.3.3 der Handlungsanleitung „Buß- und Verwarnungs-
geldkataloge zum Fahrpersonalrecht“.

12 OLG Frankfurt, NStZ-RR 2010, 355-357.
13 Vgl. z.B. Punkt 3.3.2 der Handlungsanleitung „Buß- und Verwarnungs-

geldkataloge zum Fahrpersonalrecht“.
14 Vgl. z.B. Punkt 3.2.2 der Handlungsanleitung „Buß- und Verwarnungs-

geldkataloge zum Fahrpersonalrecht“.
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anzunehmen ist, mit der Folge, dass eine Addition der
Einzelgeldbußen ohne Höchstbegrenzung nicht sachge-

recht ist. Denn werden innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums diverse Verstöße mehrerer Fahrer festgestellt, liegt
nach obergerichtlicher Rspr. nur ein einheitlicher Verstoß
des Unternehmers vor. Dieser ist darin zu sehen, dass er
über einen längeren Zeitraum seiner Überwachungspflicht

nicht nachgekommen ist, indem er Belehrungen und regel-
mäßige Kontrollen des Fahrpersonals unterlassen hat.15

Die Geldbuße beträgt dann bei Fahrlässigkeit maximal
7.500,– EUR und nur in Ausnahmefällen bei Vorsatz
15.000,– EUR.

Beachte:

Inwieweit es im Einzelfall sachgerecht ist, gegen den Fahrer
bei einer Vielzahl von Verstößen ein im Vergleich zum

Unternehmer vielfach erhöhtes Bußgeld zu verhängen, weil

diese beim Fahrer tatmehrheitlich zu ahnden sind, sollte in
geeigneten Fällen im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprü-

fung thematisiert werden.

5. Fazit

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass es zahlreiche An-
griffspunkte im Rahmen der Verteidigung bei Verstößen
gegen die Sozialvorschriften gibt. Selbst wenn sich im Hin-
blick auf die Qualität der Verstöße keine Besonderheiten
ergeben, ist über die wirtschaftlichen Verhältnisse grundsätz-

lich eine Reduzierung der Geldbuße möglich. Dies insbeson-
dere vor dem Hintergrund, dass sich der Bußgeldkatalog mit
den darin benannten Regelsätzen nicht homogen in unser
Rechtssystem einfügt.

15 Vgl. OLG Koblenz, VRS 102, 291–296, BayObLG, VRS 92, 238–240.

Rezension

Pardey: Berechnungen von Personenschäden

4. Aufl. 2010, 720 Seiten, Verlag C.F. Müller, geb.
79,95 EUR, ISBN: 978-3-8114-3524-7

Der Titel könnte den Eindruck erwecken, dass nun schon in
4. Aufl. vorliegende Standardwerk enthalte nur Rechenopera-

tionen für einzelne Personenschadenpositionen. Davon kann
keine Rede sein. Der Verf. stellt vielmehr das Personenscha-
densrecht in all seinen Facetten dar, wobei er nicht nur die
Rspr. d. BGH sondern verstärkt auch Urteile der Instanz-
gerichte auswertet. Aber gerade die Vielzahl der eingestreuten

Berechnungsformeln, Vorschläge, Beispiele und Modelle si-
chert dem Werk ein gewisses Alleinstellungsmerkmal inmit-
ten der reichhaltigen Literatur zum Personenschadensrecht.
Pardey bringt von Hause aus eine Affinität zur Mathematik
mit. Dem Leser soll die Arbeit in der Praxis erleichtert

werden. Die 4. Aufl. bietet gegenüber der Vorauflage eine
Neuerung: Die bisher beigefügte CD-Rom wird durch eine
neue konzipierte Onlineversion, die alle im Buch abgedruck-
ten Texte enthält und den Nutzer in die Lage versetzt, eigene
Berechnung anzustellen, ersetzt. Selbstverständlich wird ein

individueller Zugangscode mitgeliefert.
Das Werk ist in 5 Teile aufgegliedert. In Teil 1, einem vor die
Klammer gezogenen Allg. Teil, geht es um Grundsätze der
Schadensberechnung. U.a. werden Primär- und Folgeschäden –
sowie damit zusammenhängend – die Reichweite der §§ 286 u.

287 ZPO auf Rspr.-Basis voneinander abgegrenzt. Der Autor
geht ausführlich auf HWS-Schäden und die Zuberechenbarkeit
von psychischen Störungen ein. Dabei gerät auch der vom BGH

praktizierte prozentuale „Unabwägbarkeitsabschlag“ in Fällen,

bei denen das Schadensbild durch Begehrensvorstellungen mit-
geprägt wird, in den Blick. Mit Recht will Pardey bei schweren
Verletzungen die Nebenkostenpauschale im Einzelfalle, etwa
auf 100 EUR, erhöht wissen. Die Vorteilsausgleichung wird
anhand von Fallgruppen ebenso entfaltet wie die Gesamtschuld

einschließlich ihrer Störung. Die Darstellung der Anspruchs-
verfolgung vor Gericht wird mit Formularbeispielen zu Kla-
geanträgen und zum Urteilstenor garniert. Erörtert werden auch
der Umgang mit Sachverständigengutachten sowie die Zu-
lässigkeit von Teil-, Grundurteil und Feststellungsklage. Die

Rechtsmittelzuständigkeit des OLG für eine Berufung gegen
Urteile der AG bei fehlendem inländischen Gerichtsstand, auf
die der Verf. noch hinweist, ist allerdings durch eine Novellie-
rung des § 119 GVG m.W.v. 1.9.2009 beseitigt worden.
In Teil 2 befasst sich Pardey mit der Kapitalisierung von

Geldrenten aus Anlass einer Abfindung. Er erläutert die ein-
zelnen Berechnungsfaktoren, darunter auch den rechnungs-
mäßigen Zinsfuß. Mit guten Gründen wendet er sich dagegen,
stets mit einem abstrakten Jahreszins von 5 bis 5,5 %, gegen
den schon Steuerlasten sprächen, zu rechnen. Neben Berech-

nungsbeispielen bietet er auch Formeln zur Ermittlung eines
Dynamikzuschlages sowie eines Abschlages wegen eines
eventuellen Vorversterbensrisikos an. Er zeigt weiter auf,
wie man rechnerisch prüfen kann, ob Äquivalenzstörungen,
die trotz Abfindungsvereinbarung eine Nachforderung recht-

fertigen könnten, eingetreten sind.
Teil 3 ist den Legalzessionen gewidmet. Hier führt der Autor
u.a. Berechnungsvarianten für die Aufteilung des Ersatz-
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